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1. Nachträgliche Herabsetzung der monatlichen Rente bei Riester-Verträgen 

 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall ging es um fondsgebundene 

Riester-Rentenversicherungen, bei denen die spätere Rentenhöhe anhand eines im Versi-

cherungsschein festgelegten Rentenfaktors berechnet wird. Dieser Rentenfaktor beruht auf 

den vom Versicherer angenommenen Rechnungsgrundlagen, insbesondere dem Rech-

nungszins und der kalkulierten Lebenserwartung, und bestimmt die monatliche Rente je 

10.000 € Policenwert. 

 

Die in einigen Verträgen verwendeten Allgemeinen Versicherungsbedingungen sahen vor, 

dass der Versicherer den Rentenfaktor herabsetzen darf, wenn sich nach Vertragsschluss 

unvorhersehbare Umstände ergeben, etwa eine deutlich steigende Lebenserwartung oder 

dauerhaft sinkende Kapitalmarktrenditen. Auf Grundlage dieser Klausel hatte der Versicherer 

den Rentenfaktor mehrfach abgesenkt. 

 

Der BGH erklärte diese Klausel für unwirksam. Zwar kann ein Versicherer bei langfristigen 

Vorsorgeverträgen auf nachträgliche Störungen des wirtschaftlichen Gleichgewichts reagie-

ren, unzumutbar ist jedoch ein einseitig ausgestaltetes Anpassungsrecht. Die Klausel erlaub-

te ausschließlich eine Reduzierung der Rentenleistung, verpflichtete den Versicherer aber 

nicht dazu, den Rentenfaktor bei später verbesserten Umständen wieder anzuheben. 

 

Damit verstößt die Regelung gegen das sog. Symmetriegebot. Dieses verlangt, dass Ver-

schlechterungen und Verbesserungen der maßgeblichen Umstände gleichbehandelt werden. 

Ein Versicherer, der sich das Recht zur Herabsetzung der Leistung vorbehält, muss daher 



auch verpflichtet sein, positive Entwicklungen in vergleichbarer Weise an die Versicherungs-

nehmer weiterzugeben. 

 

 

2. Abbrucharbeiten – Keine Haftung bei unklarer Leistungsabgrenzung 

 

Entfernt ein Unternehmer im Rahmen von Abbruch- oder Demontagearbeiten mehr Bauteile 

als der Besteller nach seiner Vorstellung erwartet, führt dies nicht zwangsläufig zu einer 

Pflichtverletzung oder zum Verlust des Vergütungsanspruchs. Dies verdeutlicht eine Ent-

scheidung des Brandenburgischen Oberlandesgerichts. 

 

Im zugrunde liegenden Fall hatten die Parteien einen Werkvertrag über bestimmte Demon-

tageleistungen geschlossen. Der Unternehmer führte die Arbeiten aus und rechnete sie an-

schließend ab. Während der Besteller die Höhe der Vergütung nicht beanstandete, verwei-

gerte er die Zahlung mit der Begründung, es seien mehr Bauteile abgerissen worden als ver-

traglich vereinbart. 

 

Das Gericht sah hierin keine Pflichtverletzung des Unternehmers. Entscheidend war, dass 

für den Unternehmer nicht hinreichend erkennbar war, welche Bauteile zwingend zu erhalten 

und welche abzureißen waren. Fehlt es an einer klaren und eindeutigen Abgrenzung des 

Leistungsumfangs, geht dies zulasten des Bestellers. 

 

Zugleich bejahte das Gericht den Vergütungsanspruch trotz fehlender Abnahme. Da der Be-

steller keine Erfüllungs- oder Nachbesserungsansprüche mehr geltend machte, sondern die 

Zahlung ernsthaft und endgültig verweigerte und lediglich Schadensersatz verlangte, war 

eine förmliche Abnahme entbehrlich. Der Unternehmer konnte den Werklohn daher auch 

ohne Abnahme verlangen. 

 

 

3. Mehrarbeitszuschläge für Teilzeitbeschäftigte 

 

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass eine tarifvertragliche 

Regelung, nach der sämtliche Beschäftigte einschließlich der Teilzeitbeschäftigten Mehrar-

beitszuschläge erst ab der Überschreitung der Wochenarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte 

erhalten, eine gesetzlich verbotene Diskriminierung der Teilzeitbeschäftigten darstellt. 

Rechtsfolge ist die gerichtliche „Anpassung nach oben“ mit der Folge, dass auch bei Teil-

zeitbeschäftigten die Überschreitung ihrer individuellen Wochenarbeitszeit die tarifvertragli-

che Zuschlagspflicht auslöst. 

 

Dieser Entscheidung lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Im Manteltarifvertrag für 

die Beschäftigten im Einzelhandel im Land Brandenburg (MTV) haben die Tarifvertragspar-

teien einen Mehrarbeitszuschlag von 25 % bei Überschreitung der tarifvertraglichen Wo-

chenarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte von grundsätzlich 38 Std. geregelt. Eine Arbeitneh-

merin war als Teilzeitkraft im Verkauf tätig. In einem Zeitraum von 6 Monaten leistete sie 

über ihre vertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit hinausgehend 62 Arbeitsstunden, jedoch 

in keiner Woche mehr als 38 Arbeitsstunden. Sie verlangte mit ihrer Klage unter dem Ge-

sichtspunkt ihrer Diskriminierung als Teilzeitbeschäftigter gegenüber vollzeitig Beschäftigten 

die Zahlung von Überstundenzuschlägen für 62 Stunden. Dies hatte der Arbeitgeber unter 



Verweis auf die tarifvertragliche Regelung und den grundgesetzlichen Schutz der Tarifauto-

nomie verweigert. 

 

Auch das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 26.11.2025 entschieden, dass Teilzeitbe-

schäftigten der tarifvertragliche Mehrarbeitszuschlag zusteht, wenn sie ihre individuelle wö-

chentliche Arbeitszeit proportional zur Zuschlagsgrenze für Vollzeitbeschäftigte überschrei-

ten. 

 

 

4. Gesetzlicher Mindestlohn – Keine Erfüllung durch Firmenwagen 

 

Der gesetzliche Mindestlohnanspruch kann durch die Überlassung eines Firmenwagens 

nicht erfüllt werden. Das Mindestlohngesetz verlangt eine Zahlung von Geld. Ein Firmenwa-

gen kann nicht zur Erfüllung der Mindestlohnpflicht angenommen werden. 

 

Ein Arbeitgeber muss also zusätzlich zu den wegen Überlassung eines Firmenwagens be-

reits entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen auch Beiträge auf den gesetzlichen Mindest-

lohn zahlen, da durch die Überlassung eines Firmenwagens der Mindestlohnanspruch nicht 

erfüllt wird. Mit seiner vom Gesetz angeordneten Entstehung werden hierauf Sozialversiche-

rungsbeiträge fällig. Diese sind nicht durch die wegen der Überlassung des Firmenwagens 

bereits gezahlten Beiträge abgegolten. 

 

So hat bereits das Bundesarbeitsgericht 2016 entschieden, dass der Anspruch auf den ge-

setzlichen Mindestlohn erst erfüllt ist, wenn die für den Kalendermonat gezahlte Bruttovergü-

tung den Betrag erreicht, der sich aus der Multiplikation der Anzahl der in diesem Monat tat-

sächlich geleisteten Arbeitsstunden mit dem gesetzlichen Mindestlohn ergibt. 

 

 

5. Fristlose Kündigung wegen Online-AU ohne Arztkontakt 

 

Das Landesarbeitsgericht Hamm hat entschieden, dass die Vorlage einer online erworbenen 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ohne jeglichen Arztkontakt eine fristlose Kündigung recht-

fertigen kann. Entscheidend ist dabei weniger, ob der Arbeitnehmer tatsächlich arbeitsunfä-

hig war, sondern ob er mit der Bescheinigung den Eindruck erweckte, die Arbeitsunfähigkeit 

wurde ärztlich festgestellt. 

 

In dem Fall aus der Praxis hatte ein Arbeitnehmer für mehrere Tage eine kostenpflichtig über 

eine Internetplattform bezogene AU eingereicht, die allein auf einem Fragebogen beruhte. 

Dabei fand weder ein persönlicher, ein telefonischer oder ein digitaler Kontakt zu einem Arzt 

statt. Gleichwohl war die Bescheinigung optisch an den sog. „gelben Schein“ angelehnt und 

enthielt Formulierungen, die eine ärztliche Feststellung suggerierten. Der Arbeitgeber zahlte 

zunächst Entgeltfortzahlung, kündigte jedoch fristlos, nachdem Zweifel an der Bescheinigung 

aufkamen. 

 

Das Gericht sah darin einen schweren Vertrauensbruch und eine erhebliche Pflichtverlet-

zung. Eine Abmahnung musste nicht erfolgen, weil die Täuschung über das Zustandekom-

men der AU das Vertrauensverhältnis nachhaltig zerstört hatte. 

 



 

6. Wohnungseigentümer – kein Zurückbehaltungsrecht beim Wohngeld 

 

Hat ein Mieter aus dem Mietverhältnis einen fälligen Gegenanspruch gegen den Vermieter, 

etwa auf Beseitigung eines Mangels (z. B. Reparatur der Heizung), kann er die geschuldete 

Leistung in angemessenem Umfang bis zur Bewirkung der ihm zustehenden Leistung zu-

rückbehalten (Zurückbehaltungsrecht). Voraussetzung hierfür ist stets ein fälliger Gegenan-

spruch des Schuldners gegen den Gläubiger. 

 

Diese Grundsätze lassen sich jedoch nicht auf das Verhältnis zwischen Wohnungseigentü-

mer und der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE) übertragen. 

 

Aus dem Anspruch eines Wohnungseigentümers gegen die GdWE auf Erstellung der Jah-

resabrechnungen kann jedoch gegenüber dem Anspruch der GdWE auf Zahlung der auf der 

Grundlage des Wirtschaftsplans festgelegten Vorschüsse und der beschlossenen Rücklagen 

kein Zurückbehaltungsrecht hergeleitet werden. Dementsprechend können Wohnungseigen-

tümer laufende Hausgeldzahlungen nicht mit der Begründung verweigern, dass Jahresab-

rechnungen ausstehen. 

 

Die in einem Wirtschaftsplan ausgewiesenen Vorschüsse sollen zur Verwaltung des Ge-

meinschaftseigentums in dem betreffenden Wirtschaftsjahr tatsächlich zur Verfügung stehen. 

Es handelt sich um das zentrale Finanzierungsinstrument der GdWE. Die laufenden Voraus-

zahlungen gewährleisten, dass die für die Bewirtschaftung der Anlage notwendigen Mittel 

bereitstehen. 

 

Ein Zurückbehaltungsrecht könnte alle Wohnungseigentümer dazu verleiten, die Vorschüsse 

wegen ausstehender Jahresabrechnungen nicht zu zahlen. Dann wäre der Gemeinschaft die 

finanzielle Grundlage für das betroffene Wirtschaftsjahr entzogen. Sie wäre demnach in ihrer 

Handlungsfähigkeit stark beschränkt. Bei Zahlungsausfällen kann etwa eine Versorgungs-

sperre drohen, der Versicherungsschutz kann gefährdet werden und Verzugszinsen können 

anfallen. Aus diesem Grund ist auch die Aufrechnung durch den Wohnungseigentümer 

grundsätzlich ausgeschlossen und nur ausnahmsweise zulässig. 

 

 

7. Abriss bei wesentlicher Abweichung von der Baugenehmigung 

 

Wer von seiner Baugenehmigung abweicht, riskiert im schlimmsten Fall den kompletten Ab-

riss. Damit ein Bauwerk noch als das ursprünglich genehmigte Vorhaben gilt, müssen die 

wesentlichen Merkmale unverändert bleiben. Zu diesen Merkmalen gehören vor allem 

Standort, Grundfläche, Bauvolumen, Zweck, Höhe, Dachform und das äußere Erschei-

nungsbild. 

 

Ändern sich diese Punkte, kommt es darauf an, wie stark die Änderungen sind und ob sie 

wesentliche Auswirkungen haben. Maßgeblich ist, ob durch die Änderungen neue rechtliche 

Fragen entstehen oder Interessen betroffen sind, die bei der Genehmigung bisher keine Rol-

le spielten. 

 



Wandhöhen sind besonders wichtig. Denn werden die Wände höher oder niedriger gebaut 

als genehmigt, lässt sich das nicht ohne großen Aufwand und massive Eingriffe in die Ge-

bäudestruktur korrigieren. Deshalb ist eine Abweichung bei der Wandhöhe fast immer ent-

scheidend. 

 

Ein Teilabriss statt vollständiger Beseitigung ist nur möglich, wenn man dadurch einen weit-

gehend legalen Zustand herstellen kann. Reicht ein Teilrückbau nicht aus, um das Bauwerk 

im Wesentlichen genehmigungskonform zu machen, darf die Behörde den kompletten Abriss 

verlangen. 

 

 

8. „Düsseldorfer Tabelle“ seit dem 1.1.2026 

 

Die vom Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer Tabelle“ wurde zum 

1.1.2026 geändert. Gegenüber der Tabelle 2025 sind die Bedarfssätze minderjähriger und 

volljähriger Kinder angehoben worden. Außerdem sind die Anmerkungen zur Tabelle um 

Regelungen des angemessenen Selbstbehalts bei der Inanspruchnahme von Kindern auf 

Elternunterhalt und von Großeltern auf Enkelunterhalt ergänzt worden.  

 

Die in der Tabelle ausgewiesenen Richtsätze sind Erfahrungswerte, die den Lebensbedarf 

des Kindes ausgerichtet an den Lebensverhältnissen der Eltern und an seinem Alter auf der 

Grundlage durchschnittlicher Lebenshaltungskosten typisieren, um so eine gleichmäßige 

Behandlung gleicher Lebenssachverhalte zu erreichen. 

 

Zum 1.1.2026 betragen die Regelsätze bei einem Nettoeinkommen des/der Unterhaltspflich-

tigen bis 2.100 €: 

 

• 486 € für Kinder von 0 – 5 Jahren 

• 558 € für Kinder von 6 – 11 Jahren 

• 653 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und 

• 698 € für Kinder ab 18 Jahren. 

 

Die Sätze steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze. 

 

Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf 

unter https://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Schnellzugriff – Düsseldorfer Tabelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/Tabelle-2026/index.php


  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2026 = 1,27 % 
 1.7. – 31.12.2025 = 1,27 % 
 1.1. – 30.6.2025 = 2,27 % 
 1.7. – 31.12.2024 = 3,37 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de - Basiszinssatz 
  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 
 

 

 201 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2025: Dezember = 122,7; November = 122,7; Oktober = 123,0;  
September = 122,6; August = 122,3; Juli = 122,2; Juni = 121,8;  
Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; Januar = 120,3 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

